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1. Allgemeines  

Gründung 

Die Gründung des Vereins ĂWinderatter See-Kielstau e.V. ï Förderverein für Natur und Umweltñ 

erfolgte am 25. November 2010 im Sitzungssaal der Amtsverwaltung Hürup unter Leitung des 

Amtsvorstehers Hans-Heinrich Tramsen. Nach eingehender Beratung wurde die bis heute (2021) 

unveränderte Satzung des Vereins von 32 Gründungsmitgliedern einstimmig beschlossen.  

Präambel und Satzung 

Im Blick auf den allgemeinen Zweck des Vereins wird die Präambel im Folgenden zitiert und unter 

Beachtung einer breiten Interessensvertretung auch die Zusammensetzung des Vorstands nach §10 der 

Satzung. 

Prªambel der Satzung: Der Verein ĂWinderatter See-Kielstau e.V., Fºrderverein f¿r Natur und Umweltñ f¿hrt 

alle natürlichen und juristischen Personen, Personenvereinigungen, Gesellschaften, Stiftungen, Behörden 

und Anstalten zusammen, die bereit sind, an Schutz und Erhaltung, Entwicklung und Förderung von Natur 

und Umwelt, insbesondere der Funktionen des Naturhaushalts, der natürlichen Artenvielfalt, des 

Landschaftsbildes und der Landeskultur des im Bereich von Winderatter See und Kielstau gelegenen 

Gebietes der Gemeinden Ausacker, Husby und Sörup mitzuwirken. 

§ 10 Vorstand: 
1.  Der Vorstand besteht aus bis zu 13 Mitgliedern. 
2.  Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung aus den nachfolgend aufgeführten 

Gruppen gewählt. Die zur Wahl gestellten Personen müssen ordentliches Mitglied des Vereins sein. 
a)  Gruppe 1:      3 Sitze aus der Gruppe der ĂGemeindenñ (1 Sitz je Gemeinde) 
b)  Gruppe 2:      2 Sitze aus der Gruppe ĂNaturschutz und Landschaftspflegeñ 
c)  Gruppe 3       2 Sitze aus der Gruppe ĂLandwirtschaft und Forstwirtschaftñ 
d)  Gruppe 4       1 Sitz aus der Gruppe  ĂJagd und Fischereiñ 
e)  Gruppe 5       1 Sitz aus der Gruppe   ĂWasser- und Bodenverbandñ 
f )  Gruppe 6       4 Sitze aus der Gruppe  ĂKultur und weitere Mitgliederñ 
 
Diese Zusammensetzung des Vorstands hat sich in den zurückliegenden 10 Jahren des Vereins durchaus 

bewährt. Die drei Sitze aus der Gruppe der betroffenen Gemeinden ï das sind Ausacker, Husby und Sörup 

ï wurden von den Gemeinden Ausacker und Husby von Anfang an konstruktiv wahrgenommen, während 

die Gemeinde Sörup sich bedauerlicherweise bis heute nicht zu einer Mitgliedschaft entschließen konnte, 

obwohl der flächenmäßig größte Anteil des vom Verein betreuten Gebietes in der Gemeinde Sörup liegt. 

 

Gemeinnützigkeit 

Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins Winderatter See-Kielstau e.V. durch das Finanzamt 

Flensburg erfolgte unmittelbar nach der Gründung am 22. Dezember 2010, die Eintragung in das 

Vereinsregister beim Amtsgericht Flensburg am 04. Februar 2011. Die in dreijährigem Zyklus erforderliche 

Überprüfung  der Geschäftsführung zur weiteren Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgte durch das 

Finanzamt Flensburg für die Jahre 2011 bis  2013  mit Freistellungsbescheid vom 12.02.2015, für die Jahre 

2014 bis 2016 mit Freistellungsbescheid v. 24.08.2017 und für die Jahre 2017 bis 2019 (erstmals   wegen 

digitaler Erfordernisse vom Steuerbüro Asmus-Reimer in Flensburg durchgeführt) mit Freistellungsbescheid 

v. 30.12.2020. 

Eingeworbene Projektmittel und Spenden 

Neben den Mitgliedsbeiträgen sind Projektmittel und Spenden die wesentlichen finanziellen Grundlagen zur 

Planung und Förderung zahlreicher Vorhaben. So wurden in der Zeit von 2011 bis 2020 über 88.000 ú an 

Projektmitteln eingeworben. An Spenden waren in dieser Zeit ¿ber 10.000 ú zu verzeichnen. 

.  

Der weitaus größte Anteil an eingeworbenen Fördermitteln ist der Stöckmann-Stiftung Förderung von 

Umwelt und Naturschutz (NRW) zu verdanken:  23.850,00 ú zur Unterstützung der Arbeit des 

Internationalen Jugendgemeinschaftsdienstes beim Bau des Bohlenweges und des Unterstandes an der 

Kielstau im Jahr 2015,  7.778,32 ú zur Erfassung der Brutvºgel im Jahr 2013, 4.998,00 ú f¿r 

Untersuchungen zur Erfassung der Fischbestände im Bereich von Kielstau und Winderatter See im Jahr 

2015 und 4.800,00 ú zur Erfassung der Schmetterlinge im Jahr 2016. 
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Riedwiese , vom Bohlenweg aus Richtung Ausacker gesehen, im Vordergrund: Trampelpfad zum Rastplatz auf 

Ripenseggen-Bulten (Foto Agentur Sturm) 

 

 Foo 

Halboffene Weidelandschaft; im Hintergrund der Winderatter See (Foto Agentur Sturm) 
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Logo und Internet 

Von der Designerin Marion Jahnke, Kiel-Molfsee, wurde im Jahr 2011 für den Verein nach mehreren 

Gesprächen mit dem Vorsitzenden ein Logo entwickelt, das unter verschiedenen Entwürfen vom 

Vorstand einstimmig gebilligt wurde. Briefbögen und Visitenkarten mit dem Logo wurden von den 

Lithografischen Werkstätten Kiel J & A Ratjen gedruckt.  

Die Internetseiten des Vereins wurden im Jahr 2011 von Winfried Isfort, Winderatt, entwickelt. Die 

gebührenpflichtige Registrierung der Homepage unter der Domain www.winderattersee-kielstau.de 

wurde mit Wirkung zum 25.02.2011 von der STRATO AG (BasicWeb L), Berlin, eingerichtet. Die 

Präsenz im Internet wurde inzwischen von Wolfgang Biegemann grundlegend modernisiert. Seine 

Tochter, Paula Biegemann, hat im Rahmen ihres Bachelor-Studiengangs Geographie an der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel neue Impulse zur Kommunikationstechnologie in FFH-Gebieten 

am Beispiel des Winderatter Sees und der Kielstau eingebracht.  

Der actionbound.winderattersee@gmx.de  kann vor Ort abgerufen werden. 

 

Mitglieder 

Der Verein Winderatter See-Kielstau e.V. ï Förderverein für Natur und Umwelt (verkürzt auch wiskie-

ev genannt) hat mit Stand vom 31.12.2020 91 Mitglieder. 

 

Foto-Dokumentation 

Eine umfangreiche Foto-Dokumentation über die Landschaft, über Fauna und Flora im Bereich des 

Naturpfades wurde von der Agentur Sturm Flensburg, Dr. Michael Sturm, durchgeführt. Von Svend-

Petersen-Fink mit Hilfe einer Drohne für wiskie-ev hergestellte Filme und Fotos geben eine 

hervorragende Übersicht über das vom Verein betreute Gebiet. 

 

Ausstattung 

Folgende Materialien stehen dem Verein zur Verfügung:  

-  GPS-Gerät -  Bat-Detektor - 3-teilige Alu-Leiter (für Nistkasten-Kontrollen) -  Freischneider / Zubehör 

-  zahlreiche Bestimmungshilfen in wetterfester Polyester-Laminierung   

Bestimmungsliteratur: 

-   Rothmaler, 4 Bände  Exkursionsflora (Bände 1, 3, 4, 5) - Dietz, Fledermäuse Europas -   Singer, 

Was fliegt denn da - Ting-smart ï Hörstift (mit Bestimmungsbuch) - Borkenhagen, Säugetiere 

Schleswig-Holsteins - Günther, Amphibien und Reptilien Deutschlands - Libellen Schleswig-Holsteins 
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Teil der Seelücke mit Kleingewässern und Weißdornbüschen, Blickrichtung Süden mit Zuwegung und Parkplatz Hüholz 

(Foto Petersen-Fink) 

Blickrichtung Osten ¿ber die ĂSeel¿ckeñ(alte Flurbezeichnung) mit einzelnen und zum Teil verdichteten 

Weißdornbüschen. Im Hintergrund der Winderatter See mit der markanten Waldkuppe der Grauburg   

Am linken Bildrand: die Kielstau mit angrenzendem Grauweidenbruchwald. (Foto Petersen-Fink) 
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2. Managementplan 

Der Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet DE-1322-391 ĂTreene Winderatter See bis 

Friedrichstadt und Bollingstedter Auñ  - Teilgebiet Winderatter See und Kielstau ï wurde im Jahr 

2013 im Auftrag des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

des Landes Schleswig-Holstein (MELUR) von der Gesellschaft für Freilandökologie- und 

Naturschutzplanung mbH in Kooperation mit GGV ï Freie Biologen in Verbindung mit der Stiftung 

Naturschutz Schleswig-Holstein (als Flächenbesitzer) erstellt und mit Datum vom 23.10.2013 vom 

MELUR genehmigt. 

Er enthält u.a. grundlegende Aussagen zur Beschreibung des Gebietes, zu Erhaltungszielen und 

Entwicklungsmaßnahmen. Von den aufschlussreichen Karten sind insbesondere die Erfassung der 

Lebensraumtypen (siehe Abb.) und die Empfehlungen über durchzuführende Maßnahmen von 

besonderem Interesse (siehe Abb.) 

Zitate aus dem Managementplan: 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind über die Auswahl und Meldung von Natura 2000-

Gebieten hinaus gem. Art. 6 der FFH-Richtlinie und Art. 2 und 3 Vogelschutz-Richtlinie verpflichtet, die 

notwendigen Erhaltungsmaßnahmen festzulegen, um in den besonderen Schutzgebieten des Netzes 

Natura 2000 eine Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und Habitate der Arten zu 

vermeidené 

 

Rechtliche und fachliche Grundlagen:  Das Gebiet ĂTreene Winderatter See bis Friedrichstadt und 

Bollingstedter Auñ (Code-Nr. DE-1322-391) wurde der Europäischen Kommission im Jahr 2004 zur 

Benennung als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagené 

 

Dieser Plan ist nach intensiver, möglichst einvernehmlicher Abstimmung mit den 

Flächeneigentümern/innen und/oder den örtlichen Akteuren aufgestellt wordené 

 

Das Teilgebiet Winderatter See und Kielstauñ des FFH-Gebiets ĂTreene Winderatter See bis 

Friedrichstadt und Bollingstedter Auñ hat eine GrºÇe von 148,7 ha. Es umfasst den ºstlichen Teil des 

FFH-Gebiets vom Winderatter See bis zur Ortschaft Freienwill/Schmiedekrug (L23). Eingeschlossen 

sind der Winderatter See mit seinen Verlandungsufern und der umgebenden Weidelandschaft, der 

Uferbereich bei der an das Gebiet angrenzenden bewaldeten ĂGrauburgñ, sein Ausflussbereich mit 

Niedermooren sowie der Lauf der Kielstau mit einem außerhalb der Siedlungsbereiche beiderseits 

etwa 10 m breiten Randstreifené 

 

Das Einzugsgebiet der Kielstau hat eine Größe von etwa 5.000 ha bis zur Mündung in die Bondenau. 

Die durch die Weichseleiszeit geformten Grundmoränen des Raumes sind durch ein kuppiges Relief 

mit Höhen von 40 bis 50 m über NN gekennzeichnet und in südwestlicher Richtung von Senken 

durchzogen. Winderatter See und Kielstau sind als subglaziales Tunneltal entstanden, in dem das 

unter hohem Druck stehende Schmelzwasser unter dem Gletschereis bis zu den Gletschertoren von 

Kleinsolt und GroÇsolt abflossé 
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Blätter 1 und 2 der Karte 3 mit vorgeschlagenen Maßnahmen zur Biotopentwicklung 

 

 

Karte mit Lebensraumtypen Blätter 1 und 2 aus dem Managementplan 
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3. Verträge 

3.1 Betreuungsvertrag 

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 

(obere Naturschutzbehörde) und der Winderatter See-Kielstau e.V. Förderverein für Natur und Umwelt 

(Betreuer), haben am 03.03.2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit folgender Bezeichnung 

beschlossen: 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Betreuung des FFH-Gebietes DE 1322-391 ĂTreene Winderatter 

See bis Friedrichstadt  und Bollingstedter Auñ, Teilbereich Winderatter See incl. Kielstau Kreis 

Schleswig-Flensburg gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 des Landesnaturschutzgesetzes. 

Zitate §1 und §5: 

§1: Gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) und gemäß § 2 Nr. 6 der 

Landesverordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden (NatSchGZVO) i. d. F. vom 1. 

April 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 227), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. Februar 2010 

(GVOBl. Schl.-H. S. 301) überträgt die Obere Naturschutzbehörde dem Winderatter See-Kielstau e.V. 

- Förderverein für Natur und Umwelt das FFH-Gebiet DE 1322-391 ĂTreene Winderatter See bis 

Friedrichstadt und Bollingstedter Auñ, Teilgebiet Winderatter See incl. Kielstau, Kreis Schleswig-

Flensburg, zur Betreuung. 

§5 (1) Nach § 20 Abs. 5 des Landesnaturschutzgesetzes beinhaltet die Betreuung,  

1.die Entwicklung des Schutzgegenstandes und der Tier- und Pflanzenwelt sowie ihrer Ökosysteme 

zu beobachten und schriftlich festzuhalten, 

2.Vorschläge zur Verbesserung der Wirksamkeit der getroffenen Regelungen und Maßnahmen der 

Naturschutzbehörde zu unterbreiten, 

3. Maßnahmen des Naturschutzes nach Genehmigung durch die Naturschutzbehörde auszuführen,  

4. die Öffentlichkeit über das Schutzgebiet zu informieren und 

5. jährlich einen Betreuungsbericht zu erstellen 

Nach § 3 (Abs.2) fördert das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume als oberste 
Naturschutzbehörde die Betreuungsarbeit im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel und auf der Grundlage seiner Förderrichtlinie.                                                                      

Betreuungszuwendungen 

In diesem Sinne hat der Vorsitzende von wiskie-ev in den Jahren 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 
und 2020 gemäß der Förderrichtlinie einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der 
Betreuung geschützter Gebiete  gestellt, so dass jeweils 90% der bei verschiedenen Projekten 
entstandenen zuwendungsfähigen Ausgaben vom Land finanziert werden konnten. 

Jahresberichte als Betreuungsberichte: 

Für jedes Jahr im Zeitraum von 2011 bis 2019 hat der Vorsitzende von wiskie-ev einen ausführlichen 

Jahresbericht abgefasst und allen Mitgliedern des Vereins als Anlage zu einer Mail oder auch als 

Broschüre zur Kenntnis gebracht. Ergänzt um die geforderten Formblätter (A bis E) wurde jeder 

Jahresbericht als zentraler Teil des Betreuungsberichts dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 

und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein und der Unteren Naturschutzbehörde beim 

Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg zur Kenntnis gebracht. Auch mit dem hier vorliegenden 

Jahresbericht 2020 wird so verfahren. 
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Das Niederungsgebiet von Kielstau und Winderatter See zwischen der Ortschaft Ausacker (links am Bildrand) und der  

Hardesbyer Senke östlich der Bahnlinie Flensburg-Kiel (am oberen rechten Bildrand) hebt sich als grünes Band in dieser 

Google-Aufnahme besonders gut von den Ackerflächen ab. Die Bauernwälder heben sich dunkelgrün ab. 

Das vom Förderverein für Natur und Umwelt Winderatter See-Kielstau e.V. gemäß Betreuungsvertrag v. 03.03.2011 betreute 

Gebiet (grün umrandet) schließt die Kielstau mit einem beiderseits uferbegleitenden 10 Meter-Streifen bis an die K 90 ein. 
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3.2 Gestattungsvertrag 

Zwischen der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein 

Eschenbrook 4, 24113 Molfsee, nachfolgend ĂStiftung Naturschutzñ genannt,  

und dem Förderverein für Natur und Umwelt Winderatter See-Kielstau e.V. als  Betreuer des 

in den 3 Gemeinden liegenden FFH-Teilgebietes Winderatter See-Kielstau auf der 

Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Betreuungsvertrages v. 03.03.2011 zwischen dem 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 

und dem o.g. Förderverein, vertreten durch den 1. Vorsitzenden, Dr. Willfried Janßen, 

wohnhaft Osterdorf 2, 24975 Ausacker, nachfolgend ĂFºrdervereinñ genannt wird zum 

Zwecke der Nutzung und Betreuung des Naturpfades auf den stiftungseigenen Flächen im 

Gebiet des Winderatter Sees folgender Gestattungsvertrag  

geschlossen: (hier nur § 1 wiedergegeben, der Vertrag wurde am 31.03. vom Verein und am 06.04 
2017 von der Stiftung Naturschutz unterzeichnet) 

 
§1 Überlassungsgegenstand und künftige Nutzung 

1. Die Stiftung Naturschutz überlässt dem Förderverein unentgeltlich die Nutzung der in ihren 
Zuständigkeiten liegenden Bereiche des Naturpfades. Die Gemeindegrenzen, die Grenzen der 
Stiftungsflächen und der Verlauf des Naturpfades auf letzteren sind im anliegenden Lageplan 
eingezeichnet.  
 
2. Der Förderverein übernimmt in Kooperation mit der Integrierten Station Geltinger Birk die Pflege 
und Wartung des Naturpfades mit seinen Klapptoren, Brücken, Bohlenwegen, Bänken, 
Picknickplätzen,  Informations- und Objekttafeln, Wegweisern, sowie der Schutzhütte. Ebenso 
organisiert der Förderverein die Mahd des Pfades, unter freiwilliger Beteiligung der jeweiligen 
Gemeinden. 
 
3. Der Förderverein übernimmt die Verkehrssicherung für die unter 2. aufgeführten Bauwerke. Dazu 
gehört eine regelmäßige Kontrolle derselben sowie die Dokumentation dieser Kontrollen. 
 
4. Die Stiftung Naturschutz übernimmt die Verkehrssicherung bezüglich der an den Naturpfad 
angrenzenden Bäume und Gehölze. 
 
5. Für die Weidetiere haftet der Pächter wie im Pachtvertrag aufgeführt. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naturpfad im ĂBauernwaldñ nahe Seegaard (Foto Agentur Sturm) 
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Der durch Gestattungsvertrag zwischen dem Förderverein und der Stiftung Naturschutz festgelegte Verlauf des  

Naturpfades um den Winderatter See 
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3.3 Versicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrag des Fördervereins mit der Itzehoher Versicherung vom 30.03.2017 gemäß § 1 Ziffer 3 

aus dem Gestattungsvertrag zwischen Förderverein und der Stiftung Naturschutz 
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Der 2015 erbaute Unterstand und Rastplatz an der Kielstau-Brücke bei Hüholz (Foto Agentur Sturm) 

Der 2015 erbaute, durch Riedwiese und Grauweidenbruchwald zum Unterstand führende Bohlenweg                        

(Foto Agentur Sturm) 
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4. Erhebungen zu Flora und Fauna 

4.1  Botanische Bestandsaufnahmen 

Im Jahr 2012 wurde im Stiftungsland Winderatter See incl. Kielstau auf Anregung des Vereins eine 
umfangreiche botanische Inventur durch die Botaniker Dr. Leonid Rasran und Dr. Kati Vogt, Kiel, 
vorgenommen. Die Finanzierung erfolgte auf Antrag des Vereins zu 100% durch sog. Struktur- und 
Entwicklungsmaßnahmen des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (MELUR) unter der Federführung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises 
Schleswig-Flensburg. Eine zusätzliche und spezielle Inventur von 10 Biotopen, insbesondere 
mehrerer 2006 angelegter Kleingewässer, erfolgte durch die Botanikerin Hildburg Schleppegrell, 
Flensburg. 75% der Kosten f¿r diese MaÇnahme in Hºhe von 240,00 ú konnten aus 
Betreuungszuwendungen übernommen werden. Der Abschlussbericht RASRAN/VOGT ĂFloristische 
Erfassung und Monitoring des FFH-Teilgebietes Winderatter See-Kielstauñ 2012 mit umfangreichen 
Artenlisten der nachgewiesenen Pflanzen (auch im Vergleich zu früheren Erhebungen) und die 
Artenlisten zur speziellen Inventur der Pflanzen in und an Kleingewässern von SCHLEPPEGRELL 
liegen dem Verein vor.  
Insgesamt wurden im Gebiet über 250 Pflanzenarten nachgewiesen, darunter 29 Arten der 
sogenannten Roten Liste gefährdeter Pflanzen in Schleswig-Holstein, z.B. der Pillenfarn, das 
Breitblättrige Knabenkraut, der Zungen-Hahnenfuß, der Teufelsabbiss, der Sumpfdreizack, der Kleine 
Baldrian, die Sumpfschafgarbe, die Aufsteigende Gelb-Segge, das Tausendgüldenkraut, der Haken- 
und Sumpfwasserstern. 
Über 60 Kleingewässer wurden auf Wasserpflanzen, auf Zustand und Vegetation des 
Gewässersaumes untersucht. Zum Vergleich mit späteren Untersuchungen wurden auf markanten 
Standorten 13 Dauerquadrate eingerichtet, besonders intensiv und wiederholt kartiert und per GPS 
vermessen. Aus der Gesamtbewertung wurden wichtige Empfehlungen für das zukünftige 
Management des Gebietes abgeleitet. 
In der Einleitung des Berichts zur floristischen Erfassung wird besonders darauf hingewiesen, dass 
das Gebiet um den Winderatter See zu den aus Sicht des Naturschutzes bedeutendsten Flächen im 
nördlichen Schleswig-Holstein gehört: 
Ă Es ist durch eine hohe Vielfalt von Landschaftselementen und Vegetationstypen auf kleinstem Raum 
charakterisiert. Hierzu zählen der See selbst mit seinen Verlandungs- und Ufersäumen, die Bachaue 
der Kielstau mit größeren Beständen an Röhrichten, Seggenriedern, Grauweidengebüschen und 
Niedermoorflächen, größtenteils von der Beweidung ausgenommene Knicks (einige davon mit alten 
Eichen und Buchen), Weißdorngebüsche, Kleingewässer und alte Mergelkuhlen, Talhänge mit 
Sickerquellen, Bauernwäldern, Wiesen, Weiden und ehemalige Ackerflächen. Durch diese Vielfalt an 
Lebensräumen bedingt ergibt sich der außerordentliche floristische und faunistische Reichtum des 
Gebietes. 
In den Jahren 2018 und 2019 wurden von den Botanikern Holger Abel und Doris Zimmer 
vegetationskundliche Untersuchungen auf neu definierten Dauerbeobachtungsflächen durchgeführt. 
Im Sommer 2018 wurden Wiederholungsuntersuchungen der 1993 (insgesamt 7) und 2012 

(insgesamt 13)  angelegten Vegetations-Dauerbeobachtungsflächen am Winderatter See 

durchgeführt. Die Dauerbeobachtungsflächen  sollen die Vegetationsentwicklung in den 

unterschiedlichen Vegetationstypen am Winderatter See unter verschiedenen Nutzungsaspekten 

langfristig dokumentieren und Hinweise zu Pflegemaßnahmen geben. Hierbei charakterisieren die 

Ellenberg´schen Zeigerwertzahlen die Standortansprüche der vorkommenden Arten und 

Veränderungen werden gut dokumentiert. Es ist das langfristige Ziel, durch extensive Beweidung und 

ggf. Mahd wieder die Pflanzenarten zu fördern oder neu anzusiedeln, die dieses Gebiet prägen. Der 

Bericht umfasst 115 Seiten. 

In einer Gesamtliste der Gefäßpfanzenarten, die Volker Hildebrandt (früher LANU) im 

Zusammenhang mit  der Planung eines Naturschutzgebietes im Bereich des Winderatter Sees und 

der Kielstau zusammengestellt hat, werden unter Berücksichtigung historischer Aspekte 435 

Pflanzenarten nachgewiesen..   
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Orchideenwiese auf Niedermoor, Foto: Hildburg Schleppegrell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blühender Teufelsabbiß (Succisa pratensis) und Dickkopffalter auf Blütenstand (Fotos Schleppegrell) 

Blütenstand von der 

Breitblättrigen 

Fingerwurz 

(Dactylorhiza majalis) 

in der Orchideenwiese 

rechts mit weißen 

Blütenständen vom 

Kleinen Baldrian 

(Valeriana dioica) 

(Fotos Janßen) 
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4.2 Laubfrosch 

Im Auftrag der Stiftung Naturschutz wurden im Stiftungsland Winderatter See bereits im Jahr 2006 von 

der Dänischen Firma Amphi-Consult insgesamt etwa 70 Kleingewässer je nach topografischen 

Gegebenheiten angelegt, saniert, wiederhergestellt oder auch durch Einstau überflutet (Abb. 

Gewässeranlagen mit Nummer). 

Vorrangiges Ziel war die Biotopentwickung für Amphibien. Diese Situation wurde im Jahr 2008 von 3 

Studierenden der Hochschule Anhalt (FH), Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung, im 

Rahmen einer Projektarbeit aufgegriffen. Robert Drangusch, Kristina Krenz und Kathleen Kuhring 

haben in einer sehr gründlichen Arbeit unter dem Titel Amphibienerfassung im Stiftungsland 

Winderatter See zur Erfolgskontrolle des Maßnahmenkatalogs Kleingewässer ein wichtiges Dokument 

für die erfolgreiche Wiedereinbürgerung des Laubfrosches (Hyla arborea) vorgelegt. Auch die 

Situation weiterer Amphibienarten wurde beschrieben: Kammmolch (Triturus cristatus), Teichmolch 

(Lissotriton vulgaris), Grasfrosch (Rana temporaria), Teichfrosch (Rana esculenta) und Erdkröte (Bufo 

bufo).  

Die Stiftung Naturschutz plant aktuell für 2021 die Sanierung einiger, stark zugewachsener Gewässer 

im Stiftungsland Winderatter See durch ĂEntnahme der Vegetation, durch Suche und Aufhebung von 

Drainagen und durch Wiederherstellung von ehemaligen Gewªssernñ. Die MaÇnahmen werden von 

der EU gefºrdert im Rahmen des Projekts ĂSemiAquaticLIFEñ NaturschutzmaÇnahmen im FFH-Gebiet 

Treene Windertatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au (DE-1322-391). 

 

 

 

 

 

 

 

Sanierung von Kleingewässern im Stiftungsland Winderatter See im Jahr 2006. Die Nummern dienen im Zusammenhang 

mit Monitoring-Maßnahmen der eindeutigen Identifikation der Gewässer bei späteren Zuordnungen                                  

(vgl. z.B. Ausführungen über die Wiederansiedlung von Rotbauchunken, Kapitel 4.3) 
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Die besonders erfolgreiche Wiedereinbürgerung des Laubfrosches lässt sich folgendermaßen 

zusammenfassen: 

Im Jahr 1999 wurden an den Gewässern Nr. 755 und 760 jeweils wenige hundert Kaulquappen 
ausgesetzt. 

Im Jahr 2001 wurden die ersten rufenden Männchen nachgewiesen. 

Im Jahr 2008 wurden an 22 Gewässern insgesamt 200 bis 300 rufende Männchen nachgewiesen und 

im Jahr 2011 über 500 und 2012 etwa 600 und  

2013 über 1.000 rufende Männchen an über 70 Gewässern! 

Rufendes Männchen vom Laubfrosch (Foto Stiftung Naturschutz)  

 

Laubfrosch im Weißdorngebüsch (Foto Agentur Sturm)           Laubfrosch in einem Apfelbaum (Foto Stiftung Naturschutz) 

 

 

 

 

Die Laubfrösche haben sich seit einigen Jahren weit über das Stiftungsland hinaus ausgebreitet. 

So wurden z.B. in Ausacker und Winderatt inmitten von besiedeltem Gebiet rufende und 

überwinternde Individuen nachgewiesen. 
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4.3 Rotbauchunken 

Am 06.07.2011 wurden am Kleingewässer 695 9 junge Rotbauchunken (Bombina bombina) erstmals 

ausgesetzt, am 31.07.2012 weitere 40 und am 07.06.2013 nochmals 50 Exemplare. Tatsächlich 

konnte am 16. Mai 2014 am Gewässer 695 zum ersten Mal ein rufendes Männchen der 

Rotbauchunke geortet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussetzen von 40 jungen Rotbauchunken nach der Metamorphose am Teich 695 am 31.07.2012. 
Zum Schutz gegen räuberische Wassertiere wurden bereits am 06.07.2011 in einem Gaze-Kasten in diesem Gewässer 
(Nummer 695) 9 Kaulquappen der Rotbauchunke ausgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junge Rotbauchunke zeigt die orange- rotgefleckte Bauchseite (links) und Gewässer Nr.695 (rechts) bei höherem Wasserstand 

am 17.01.2015 (Fotos Janßen) 

Auch im Jahr 2015 wurden an einigen Kleingewässern im Stiftungsland Winderatter See wieder junge 

Rotbauchunken (Bombina bombina) ausgesetzt. In den ersten 4 Jahren der Aktion (2011 bis 2014) 

wurden allein am Gewässer 695 insgesamt 207 Exemplare ausgesetzt, an nur 3 weiteren Gewässern 

einmal 25 Exemplare (am benachbarten Gewässer 694), 38 Individuen in der Mergelkuhle beim 

Winderatter Wald und am Gewässer 760 (einem der beiden ersten Aussetzungsorte für Laubfrösche 

im Jahr 1999) nur 6 Exemplare, insgesamt also 270 Unken. Aus der zusammenfassenden Übersicht 

in der folgenden Tabelle geht hervor, dass allein im Jahr 2015 insgesamt 603 Rotbauchunken an 4 

verschiedenen Gewässern ausgesetzt wurden.  
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Die Aussetzung von Rotbauchunken wurde auch im Jahr 2016 

fortgesetzt.   

Waren es in den 5 Jahren von 2011 bis 2015 insgesamt 873 

Exemplare der in Metamorphose befindlichen jungen Unken, die 

an 7 verschiedenen Gewässern vor allem im westlichen Teil des 

Stiftungslandes ausgebracht wurden. So wurde allein im Jahr 

2016 an einem einzigen Tag (27.06.) die stattliche Anzahl von 

insgesamt 1570 Rotbauchunken an insgesamt 7 Kleingewässern 

ausgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle: Aussetzung von Rotbauchunken (Bombina bombina) am 27.06.2016: 

Nördlich des Sees an 4 Gewässern (Nr.475, 477, 478, 671) 376 Unken, im westlichen Teil des Stiftungslandes an einem 

Gewässer 773 und südlich des Sees an 2 Gewässern (Nr. 686 und 688 siehe Luftbild) 421 Exemplare, 

am 01.08.2016 noch zusätzlich 48 Unken.  

 

 

Aussetzung von Rotbauchunken 2011 bis 2015

Datum Exemplare Gewässer-Nr.

06.07.2011 9 695

31.07.2012 40 695

07.06.2013 50 695

07.06.2013 25 694

07.06.2013 38 Mergelkuhle

08.06.2013 6 760

30.05.2014 8 695

06.06.2014 16 695

11.06.2014 35 695

16.06.2014 10 695

26.06.2014 10 695

11.07.2014 23 695

11.06.2015 43 695

14.06.2015 46 695

26.06.2015 200 672

06.07.2015 120 784

16.07.2015 80 755

27.07.2015 114 755

Summe 873 an 7 Gewässern

Kaulquappen 4-Beiner Summe

27.06.2016 Geltinger Birk B. bombina 475 93 30 123

27.06.2016 Geltinger Birk B. bombina 671 31 31

27.06.2016 Geltinger Birk B. bombina 477/478 174 48 222

27.06.2016 Geltinger Birk B. bombina 784 773 773

27.06.2016 Geltinger Birk B. bombina 688 160 160

27.06.2016 Geltinger Birk B. bombina 686 204 204

27.06.2016 heterogen B. bombina 686 57 57

Summe 1040 530 1570

Gewässernr.Datum Herkunft Art

Anzahl

Die Wiedereinbürgerung der Rotbauchunke (Bombina bombina) im Stiftungsland Winderatter 

See hat sich dank der zahlreichen Kleingewässer als sehr erfolgreich erwiesen. 

686 
688 
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4.4 Heuschrecken- und Libellenfauna 

Ergebnisse Heuschrecken 

Å Bei den Kartierungen wurden 11 der 35 aktuell im Land vorkommenden Arten festgestellt 

Å Zwei Arten werden in der Roten Liste S-H als zurückgehend und eine als gefährdet geführt (s. 

Fotos) 

Å Die landesweit seltenen Arten sind charakteristisch für extensiv genutztes Grünland nasser 

bis frischer Standorte 

Å 26 der 27 Probeflächen (Grünlandflächen, Gewässerufer, Waldsäume) waren von 

Heuschrecken besiedelt 

Å Besonders artenreich waren Feuchtgrünlandflächen und strukturreiche Ufer von 

Kleingewässern 

 

 

 

Seltene Heuschreckenarten (Fotos Winkler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Jahren 2013 und 2014 hat Christian Winkler im Auftrag von wiskie-ev (finanziert aus 

Struktur- und Entwicklungsmaßnahmen des Ministeriums) die Heuschrecken- und 

Libellenfauna im Umfeld des Winderatter Sees mit folgenden Ergebnissen durchgeführt: 
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Ergebnisse Libellen 

Å Bei den Kartierungen wurden 28 der 57 aktuell im Land vorkommenden Arten festgestellt, von 

denen 26 als potenziell bodenständig angesehen werden 

Å Zwei Arten werden in der Roten Liste S-H als zurückgehend und weitere zwei als stark 

gefährdet geführt  

Å Das Gebiet zählt zu den artenreichsten in Angeln 

Å An allen 34 untersuchten Gewässern (Kleingewässer und Seeuferbereiche) wurden Libellen 

festgestellt 

Å Landesweit seltene Arten traten an Kleingewässern auf, die reicher strukturiert waren, 

Armleuchteralgenrasen und/oder eine breite Wechselwasserzone aufwiesen 

Seltene Libellenarten (Fotos Winkler): 
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4.5 Schmetterlinge 

Ergebnisse und Bewertung 

Bei der aktuellen Kartierung konnten 296 Großschmetterlingsarten nachgewiesen werden. Darunter 

befinden sich eine stark gefährdete Art sowie vier gefährdete Arten der Roten Liste Schleswig-

Holsteins. Außerdem stehen 9 der festgestellten Arten auf der Vorwarnliste. 

Bundesweit ist die in Schleswig-Holstein als ungefährdet geltende Teichröhricht-Schilfeule (Globia 

algae) als stark gefährdet eingestuft. Der Zahntrost-Kapselspanner (Perizoma bifaciata) wird zudem 

als gefährdet geführt. Zwei weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste Deutschlands. 

Nur wenige der nachgewiesenen Großschmetterlingsarten sind in Schleswig-Holstein in ihrem 

Bestand bedroht. Zu den wertvollsten Lebensräumen zählt trotz der geringen Größe vor allem die 

orchideenreiche Niedermoorwiese, die noch eine Reihe spezialisierter Arten, wie die Sumpfgras-

Spannereule (Macrochilo cribrumalis), aufweist. In allen weiteren Lebensräumen sind nur einzelne 

seltene Arten zu finden, was sich vermutlich aus der Nutzungshistorie des Untersuchungsgebietes 

erklärt. Die inzwischen entwickelte Weidelandschaft mit den angrenzenden Wäldern ist aus vormaliger 

intensiver land- und forstwirtschaftlicher Nutzung hervorgegangen, deren Spuren noch vielerorts im 

Gebiet zu erkennen sind. Einhergehend mit dieser Phase der intensiveren Nutzung der Flächen sind 

vermutlich die spezialisierten und anspruchsvollen Schmetterlingsarten verdrängt worden. Auch eine 

Wiederbesiedlung nun erneut geeigneter Strukturen ist aus der umgebenden stark anthropogen 

überformten Landschaft für viele Arten sicherlich schwierig bis unmöglich, da geeignete 

Quellpopulationen nicht mehr in der Umgebung vorhanden sind.  

Andere Lebensräume bzw. Pflanzenbestände sind zu klein, um ausreichend große Populationen 

spezialisierter Schmetterlingsarten zu beherbergen. So finden sich innerhalb der Niedermoorwiese nur 

noch wenige Quadratmeter aus niedrigwüchsigen Beständen von Gelbseggen und Kleinem Baldrian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Jahr 2016 hat der Entomologe Dr. Detlef Kolligs im Auftrag von wiskie-ev (und finanziert von der 

Stöckmann-Stiftung) eine Evaluierung der Schmetterlingsfauna am Winderatter See durchgeführt 

mit folgenden zusammenfassenden Ergebnissen: 

Das Ried-

Grasmotteneulchen 

(Deltote uncula) und die 

Zierliche Röhricht-

Goldeule (Plusia 

putnami) sind typische 

Bewohner artenreicher 

und niedrigwüchsiger 

Niedermoor- und 

Feuchtwiesen. Sie finden 

ihre 

Entwicklungshabitate am 

Winderatter See in der 

Orchideenwiese.  

. 


